
Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

3. Verordnung vom 31.12.1814 publ. 05.01.1815



5

allen Rach und Beystand , dessen sie in ih¬
ren Angelegenheiten bedürfen möchten, zu
erwarten haben.
z) Regierungs - Bekanntmachung

vom zi . Decemb . 1314 . xubI.
Z. Jan . 1315-

Wenn im §. 22. Nr . g. der Beamten- NZHewBestlm-
Znstruction „ der Erecutiv-Proceß, oder Sa "7l>me desE!e-
chen, worin ein rnanästurn 8M6 clausula cutiv-.Prvceffes

gegeben werden kann/ " von der Nothweu-^ "^ ^ "^
digkeit des Sühneverfuchs bey dem Amte
ausgenommen worden, so ist darunter auch
ein auf Privatdocnmente gegründeter Erecu-
tiv -Proceß begriffen, worin erst nach ae-
schehener Recognition ein rnWäatuNi 8ins
c!au8ulL ertheilr werden kann. Es versteht
sich indessen von selbst, daß dabey nur,solche
Einreden zugelaffen werden, welche nach
der Natur dieses Processes statthaft und im
Recognilionstermin sofort liquide zu machen
sind, daß also nicht mit Umgehung desSüh-
neversuchs vor dem Amte aus dem executi-
ven Proceß in den ordentlichen übergegan-
gen werden darf . Uebrigens bleibt auch
in Erecutivsachen sowohl dem Landgerichte
als dem Amte , so weit sie zu des einen oder
andern richterlichen Competenz gehören, un¬
benommen, falls sie es nach Lage der Sache
gerathen finden, die Güte zu versuchen.
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